
~ TrI .AI ~ .;f,-
Tarifvertrag

zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes
(Anwendungs-TV Humboldt-Universität zu Berlin)

Zwischen

der Humboldt-Universität zu Berlin
einerseits

und

der dbb tarifunion
vertreten durch den Vorstand

diese zugleich handelnd für
den Deutschen Handels- und Industrieangestellten-Verband (DHV),
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) und
den Bund Deutscher Kriminalbeamter (bdk)

andererseits

wird folgender Tarifvertrag geschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für die Angestellten, Arbeiter, Auszubildenden und Praktikanten (im
Folgenden auch Arbeitnehmer genannt) der Humboldt-Universität zu Berlin (Hochschulbe-
reich), sofern das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes anzuwenden ist.

§2
Generelle Übernahmebestimmungen

(1) Auf die Arbeits- und Berufsausbildungsverhältnisse der von § 1 erfassten Personen fin-
den die

a) zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und der dbb tarifunion, ge-
benenfalls zusammen mit weiteren Tarifvertragsparteien auf der Arbeitgeberseite, für
Angestellte und in der Berufsausbildung zum Angestellten stehenden Personen ab-
geschlossenen Tarifverträge

und

b) zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der dbb
tarifunion, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Tarifvertragsparteien auf der Ar-
beitgeberseite, für Arbeiter und arbeiterrentenversicherungspflichtige Auszubildende
abgeschlossenen Tarifverträge

in der am 1. Januar 2003 geltenden Fassung unter Berücksichtigung der sich durch die
Tarifverträge vom 31. Januar 2003 (z. B. Änderungstarifverträge zum BAT/BAT-Q bzw.
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Ergänzungstarifverträgezum BMT-G/BMT-G-O)ergebendenÄnderungenAnwendung.
Abweichendvon Satz 1 findendie §§ 27 AbschnittA Abs. 8 BATlBAT-O(Bund/Länder)
bzw.21 a Abs. 1 Unterabs.2 bis4 BMT-G/BMT-G-OkeineAnwendung.

Ferner finden auf die in Satz 1 genannten Personen die zwischen den Arbeitgeberver-
bänden des öffentlichen Dienstes Berlins und ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft eV. - Landesbezirk Berlin - Brandenburg -, gegebenenfalls zusammen mit wei-
teren Tarifvertragsparteien auf Arbeitgeberseite vereinbarten Tarifverträge in der am
1. Januar 2003 geltenden Fassung mit Ausnahme des Übernahmetarifvertrages für die
staatlichen Hochschulen des Landes Berlin vom 24. September 1993 sowie des Tarif-
vertrages zur Übernahme von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes vom 21. Novem-
ber 1994Anwendung.

(2) Soweit in den zur Anwendung kommenden Tarifverträgen für die Arbeitsbedingungen
der Arbeitnehmer auf beamtenrechtliche Regelungen verwiesen wird, gelten diese in der
jeweiligen Fassung.

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, soweit nachstehend etwas anderes bestimmt ist. Wird in unter
Absatz 1 Satz 3 fallenden Tarifverträgen auf Tarifverträge verwiesen, die unter Absatz 1
Satz 1 fallen, oder werden darin Regelungen getroffen, die Gegenstand der Maßgaben
dieses Tarifvertrages sind, gelten hierfür die Maßgaben dieses Tarifvertrages.

§3
Maßgaben zur Arbeitszeit

(1) Die besondere regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Sinne des
§ 15 Abs. 1 BAT-O sowie des § 14 Abs. 1 BMT-G-O beträgt ausschließlich der Pausen
36,65 Stunden, des § 15 Abs. 1 BAT sowie des § 14 Abs. 1 BMT-G 34,65 Stunden.

Protokollnotiz:

Die tägliche Arbeitszeit beträgt im Tarifrechtskreis Ost 7 Stunden 20 Minuten, im Tarifrechts-
kreis West 6 Stunden 55 Minuten.

Die vorstehenden Regelungen gelten für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer entspre-
chend (§ 34 BAT/BAT-O bzw. § 25 Abs. 1 BMT-G/BMT-G-O), soweit nicht § 5 eine
abweichende Regelung enthält.

Für die Berechnung des Durchschnitts gilt § 15 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und die Protokoll-
notiz zu Abs. 1 BAT/BAT-O bzw. § 14 Abs. 1 Unterabs. 2 und die Protokollerklärung zu
Abs. 1 BMT-G/BMT-G-O.

(2) § 17 Abs. 1 Unterabs. 1 BAT/BAT-O bzw. § 67 Nr. 39 Abs. 1 und 2 BMT-G/BMT-G-O
gelten nicht. Überstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die über
die in Abs. 1 Unterabs. 1 genannte besondere regelmäßige durchschnittliche wöchentli-
che Arbeitszeit hinausgehen.
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Protokollerklärunq zu ~ 3:

Die Humboldt-Universität zu Berlin verpflichtet sich, individuelle Ermäßigungen der Lehrver-
pflichtung für alle betroffenen Lehrkräfte im Rahmen der Lehrverpflichtungsverordnung
(LWO) vom 22. Januar 1993 in der Fassung vom 27. März 2001 (gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1
Nr. 8 und 10 sowie Satz 2) im Rahmen der Bandbreite zu gewähren. Aus anderen Gründen
gewährte Errnäßigungenbleiben hiervon unberührt.

§4
Maßgaben zur Höhe der Bezüge

(1) Die Zahlungen aus den Urlaubsgeld- und Zuwendungstarifverträgen werden bei VolI-
zeitbeschäftigung auf 640 Euro begrenzt, Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zahlung antei-
lig. Die Differenz zwischen der hier vereinbarten Zahlungshöhe und der Zahlungshöhe
gem. Urlaubsgeld- und Zuwendungstarifverträgen in der Fassung vom 01.01.2003 fließt
in die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit gern. § 3 ein.

(2) Für Angestellte beträgt die Höhe der Grundvergütung, des Ortszuschlages, der allge-
meinen Zulage nach § 2 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte vom 17. Mai
1982 ggf. i. V. m. dem Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen Ang-O)
vom 8. Mai 1991 für

die Vergütungsgruppen
X bis VI b, VI a 98 v. H.,

die Vergütungsgruppen
Vc bis III 96 v. H.,

die Vergütungsgruppen
1Ib und höher 94 v. H.

der tarifvertraglieh - gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Einkornmensanglei-
chungsgesetzes in der jeweiligen Fassung - vorgesehenen Beträge. Die Anlagen zum
Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich des Bundes und für den Bereich
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 31. Januar 2003 bzw. zum Vergütungsta-
rifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich des Bundes und für den Bereich der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder vom 31. Januar 2003 gelten unter Berücksichtigung der
vorstehend genannten Vom-Hundert-Sätze, dies gilt nicht für die Berechnung eines auf
eine Stunde entfallenden Anteils der Vergütung.

(3) Für Arbeiter beträgt die Höhe des Monatstabellenlohnes und des Sozialzuschlages für

die Arbeiter der Lohngruppen 1 bis 6a 98 v. H.,

die Arbeiter der Lohngruppen 7 bis 9 96 v. H.

der tarifvertraglieh - gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Einkommensanglei-
chungsgesetzes - vorgesehenen Beträge. Die Anlagen zum Monatslohntarifvertrag
Nr. 28 zum BMT-G vom 31. Januar 2003 bzw. die Anlagen 1 a, 2 a und 3 a zum Monats-
lohntarifvertrag Nr. 7 zum BMT-G-O vom 31. Januar 2003 gelten unter Berücksichtigung
der vorstehend genannten Vom-Hundert-Sätze; dies gilt nicht für die Berechnung eines
auf eine Stunde entfallenden Anteils der Lohnes.
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Protokollerklärunq zu den Absätzen 2 bis 3:

Die in den in § 2 genannten Tarifverträgen in Festbeträgen ausgewiesenen Bezügebestand-
teile (z.B. Jubiläumszuwendung, vermögenswirksame Leistungen, Wechselschicht- und
Schichtzulagen nach § 33 a BAT/BAT-O, Zulagen für Nachtarbeit gem. § 35 Abs. 1 Buchst. e
BAT/BAT-O) bleiben von der Bezügereduzierung unberührt.

§5
Besondere Regelungen

(1) Die §§ 3 und 4 gelten nicht

a) für Nichtvollbeschäftigte, deren Arbeitszeit höchstens die Hälfte der in der jeweiligen
manteltariflichen Vorschrift (BAT/BAT-O, BMT-G/BMT'-G-O) genannten regelmäßi-
gen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit beträgt,

b) für Nichtvollbeschäftigte, mit denen vor dem 01. April 2004 arbeitsvertraglich eine
feste Anzahl von Wochenstunden ohne Anpassung der Arbeitszeit bei einer Ände-
rung der Arbeitszeit von entsprechenden Vollbeschäftigten vereinbart wurde,

c) für Angestellte und Arbeiter, die Altersteilzeitarbeit leisten. Bei Arbeitnehmern, bei
denen die Altersteilzeitarbeit nach dem 1. April 2004 beginnt, wird bei der Ermittlung
der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gem. § 3 Abs. 1 des Tarifvertrages
zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 die Arbeitszeit
zugrunde gelegt, die ohne Anwendung des § 3 Abs. 1 auf das Arbeitsverhältnis ge-
golten hätte bzw.

d) für Auszubildende und Praktikanten.

Protokollerklärunq zu ~ 5 Abs. 1:

Mit Arbeitnehmern, die bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages Teilzeitarbeit in Form eines
Sabbaticals leisten, werden individuelle Vereinbarungen getroffen, die den bisherigen Tarif-
regelungen entsprechen.

(2) Bei einem Arbeitsplatzwechsel innerhalb der Berliner Hochschulen rechnet die Hum-
boldt-Universität zu Berlin die bei der bisherigen Hochschule verbrachte Zeit als Be-
schäftigungszeit gemäß § 19 BAT/BAT-O bzw. § 6 BMT-G/BMT-G-O an.

§6
Ausgleich von Zeitgutschriften

(1) Wird die in § 3 Abs. 1 festgelegte besondere regelmäßige durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit überschritten, können die Beschäftigten die überschreitende Arbeitszeit als
Zeitgutschrift führen.

(2) Zeitgutschriften sollen 25 Stunden monatlich nicht überschreiten; sie dürfen auf höch-
stens 80 Stunden kumuliert werden. Für Teilzeitbeschäftigte gelten die Werte anteilig.

(3) Die Beschäftigten können grundsätzlich bis zu einem Zeitguthaben von 40 Stunden ei-
genverantwortlich disponieren. Bei einem Zeitsaldo von mehr als 40 Stunden ist zwi-
schen dem oder der Beschäftigten und dem oder der Vorgesetzten Einvernehmen über
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